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Besondere Vertragsbedingungen (BVB)  
 
1. Abrufverfahren / Bestellungen 
 
1.1 Grundlage der Abrufbestellungen ist ein Rahmenvertrag (Konditionenvertrag) mit dem 
keine Bestellverpflichtung für das ZDF verbunden ist. 
 
1.2 Die Leistungen werden nach Bedarf von dem ZDF-Geschäftsfeld Berlin im 
Hauptstadtstudio (HSS) Berlin abgerufen. 
 
Abrufbestellberechtigte sind seitens des GF Berlin: 
 
- Gregor Kockerols 
- Carsten Urban 
 
bzw. eine Vertretung im Amt. 
 

1.3 Die Abrufbestellungen erfolgen schriftlich. In eiligen Fällen kann dies auch telefonisch 
vorab mit nachträglicher schriftlicher Bestätigung erfolgen. 
 
 
2. Preise / Abrechnung 
 
2.1 Die Abrechnung erfolgt auftrags-/sendungsbezogen im nachstehend genannten 
Rhythmus: 
 
- monatlich:  Pauschale Miete Lagerfläche 
- wöchentlich:  Sonstige Aufwandsabgeltung in detailliertem Umfang. 
 
2.2 Die Berechnung aller Leistungen erfolgt auf Basis der Verrechnungssätze Ihres 
geprüften Angebotes in Form der ausgefüllten ZDF-Leistungsbeschreibung vom __.__.2022 
Die dort genannten Verrechnungspreise sind Netto-Preise und für die Dauer von einem Jahr 
ab Vertragsbeginn als Festpreise vereinbart. Ändert sich nach Ablauf dieser Frist der 
maßgebende Lohn, so können auf Verlangen des Auftragnehmers die Verrechnungssätze 
neu verhandelt werden. Änderungswünsche sind mindestens drei Monate vor Beginn der 
geplanten Wirksamkeit schriftlich anzuzeigen. Preisanpassungen werden nur dann wirksam, 
wenn die Angemessenheit nachgewiesen und hierüber Einvernehmen erzielt wird.  
 
2.3 Der Sachaufwand für Materialbeistellung durch den Auftragnehmer erfolgt nach 
tatsächlichem Verbrauch. Eine Prüfung der Einzelpreise/Materialkosten erfolgt durch das GF 
Berlin. 
 
Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.  
 
 
3. Zahlungsbedingungen 
 
3.1 Die Zahlung des jeweiligen Rechnungsbetrages erfolgt nach Leistungserbringung und 
Vorlage einer ordnungsgemäßen und geprüften Rechnung innerhalb 14 Tage netto. 
 
3.2 Der Auftraggeber behält sich vor bei mangelhafter Vertragserfüllung den 
Rechnungsbetrag gemäß Leistungsminderung zu kürzen. 
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4. Rechts- und Sachmängel / Haftung 
 
4.1 Der Auftragnehmer wird dem ZDF für die auszuführenden Tätigkeiten qualifiziertes und 
geeignetes Personal – wie in der ZDF-Leistungsbeschreibung vom xx beschrieben - zur 
Verfügung stellen. Das Personal des Auftragnehmers muss nach erfolgter Einarbeitung mit 
den betrieblichen Erfordernissen des Auftraggebers vertraut sein.  
 
4.2 Das ZDF kann bei begründetem Anlass vom Auftragnehmer einen Personalaustausch 
verlangen. Als begründeter Anlass gelten auch personen- und verhaltensbezogene 
Zuwiderhandlungen des eingesetzten Personals. Das ZDF kann den Personalaustausch 
jederzeit während der Vertragslaufzeit verlangen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet den 
Personalaustausch unverzüglich und im Fall eines begründeten Anlasses unentgeltlich 
herbeizuführen. Kommt er dem nicht nach, kann der Vertrag außerordentlich gekündigt 
werden.  
 
4.3 Der Auftragnehmer sagt zu, dass weder er selbst noch das von ihm einzusetzende 
Personal beim ZDF in freier Mitarbeit tätig ist. Der Auftragnehmer ist verpflichtet dem ZDF 
beim Einsatz von Mitarbeitern, die einer Arbeitserlaubnis bedürfen, die gültige 
Arbeitserlaubnis vorzulegen. Sofern die Inanspruchnahme von Drittfirmen zur 
Leistungserbringung durch das ZDF genehmigt wurde, ist dies auch bei der 
Inanspruchnahme der Drittfirma sicherzustellen. 
 
4.4 Der Auftragnehmer führt alle Arbeiten mit größter Sorgfalt und unter Beachtung gültiger 
branchenspezifischer Grundsätze durch. Bei mangelbehafteten Leistungen leistet der 
Auftragnehmer Nacherfüllung soweit er den Mangel allein zu vertreten hat. Schlägt die 
Nachbesserung oder Ersatzleistung fehl, kann der Auftraggeber die Vergütung entsprechend 
der Leistungsminderung reduzieren. 
 
4.5 Der Auftragnehmer haftet für seinen Risikobereich insbesondere für die durch sein 
Personal verursachten Schäden. Das ZDF haftet für die durch ZDF-Personal durch 
vorsätzlich und grob fahrlässiges Verhalten verursachten Schäden an den vom 
Auftragnehmer zur Verfügung gestellten Geräten. 
 
4.6 Im Übrigen gelten die Allgemeinen Auftragsbedingungen des ZDF „AGB/ZDF“ für 
Lieferungen und Leistungen – ausgenommen Bauleistungen (Stand: 05/2016) und die 
gesetzlichen Vorschriften. 
 
 
5. Arbeitsschutz-/Unfallverhütungsvorschriften 
 
Die Ausführung muss den staatlichen und dem berufsgenossenschaftlichen Regelwerk des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
entsprechen. Insbesondere sind die Unfallverhütungsvorschriften BGV A1/DGUV Vorschrift 1 
Grundsätze der Prävention und BGV C1/DGUV Vorschrift 17/18 Veranstaltungs- und 
Produktionsstätten für szenische Darstellungen sowie der VBG-Branchenleitfaden BGI 
810/DGUV Information 215-310 Sicherheit bei Produktion und Veranstaltungen mit den 
Teilen BGI 810-1 bis BGI 810-6/ DGUV Informationen 215-312 - 215-316 sowie den 
Branchenstandards der Interessengemeinschaft Veranstaltungswirtschaft (igvw) zu beachten 
und einzuhalten. Soweit zutreffend, sind Anforderungen des Baurechts der jeweiligen 
Bundesländer in der geltenden Fassung (z.B. Versammlungsstätten-Verordnung, Richtlinie 
über Fliegende Bauten, DIN 4112) sowie die DIN 15750 (Technische Dienstleistungen in der 
Veranstaltungstechnik - Leitlinien) einzuhalten. 

 
Soweit zutreffend, ist die Versammlungsstätten-Verordnung in der geltenden Fassung 
einzuhalten. 
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6. Vertragsdauer/Kündigung 
 
Der Vertrag beginnt am 01.01.2027 und endet ohne besondere Kündigung am 31.12.2027. 
Zur Vorbereitung auf die Übernahme der Leistungsdurchführung kann auf Anforderung die 
Zurverfügungstellung des/der Gruppenleiters*in am Einsatzort bereits ab dem 01.11.2026 
erfolgen. 
 
 
7. Optionale Vertragsverlängerung 
 
Das ZDF ist berechtigt, den Vertrag auf der vorliegenden Basis für weitere 36 Monate zu den 
aus dem Angebot des Auftragnehmers ersichtlichen Bedingungen zu verlängern, sofern die 
Leistungen beanstandungsfrei erbracht wurden und der Bedarf der Leistung durch das ZDF 
besteht. Die Erklärung muss dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor Vertragsende 
zugehen.  
 
 
8. Datenschutz Reisebuchungen und Akkreditierungen 
 
Der Vertragspartner verpflichtet sich, die einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften 
– insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) – bei der Durchführung dieses 
Vertrages einzuhalten. Diese Verpflichtung ist auch allen Personen aufzuerlegen, die der 
Vertragspartner mit der Bearbeitung oder Erfüllung dieses Vertrages betraut.  
 
Der Vertragspartner hat sicherzustellen, dass die im Rahmen der vertraglichen Beziehungen 
erlangten personenbezogenen Daten und vertraulichen Informationen lediglich zur Erfüllung 
der vertraglichen Verpflichtungen und nur im hierfür erforderlichen Umfang verarbeitet 
werden. Gleiches gilt für deren Weitergabe. Eine darüber hinausgehende Weitergabe oder 
Verarbeitung/Verwertung ist nicht zulässig.  
 
Soweit es sich um eine journalistische Datenverarbeitung nach §§ 12, 23 
Medienstaatsvertrag (MStV) handelt, findet die DSGVO nur eingeschränkt Anwendung. 
Insbesondere bedarf diese Datenverarbeitung keiner Rechtsgrundlage nach der DSGVO. 
Soweit es sich um eine Datenverarbeitung handelt, die nicht zu journalistischen Zwecken 
erfolgt, ist das ZDF berechtigt, die im Rahmen der vertraglichen Beziehungen erlangten 
personenbezogenen Daten (z.B. Name, Kontaktdaten, E-Mailadresse, Personalausweis- 
bzw. Reisepassdaten) im jeweils erforderlichen Umfang auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 
S. 1 lit. b), c) und f) DSGVO zu folgenden Zwecken zu verarbeiten: 
 

• zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen und Abwicklung des Vertrages,  

• zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen, 

• im berechtigten Interesse des ZDF, insbesondere um den zwischen dem ZDF und 
dem Vertragspartner vereinbarten vertraglichen Pflichten (u.a. auch die Vornahme 
und Abwicklung von Reisebuchungen und/oder Akkreditierungen) nachkommen zu 
können. 

 
Das ZDF ist im Rahmen der Vertragsdurchführung bzw. zur Erfüllung rechtlicher 
Verpflichtungen oder auf Grundlage seines berechtigten Interesses berechtigt, im jeweils 
erforderlichen Umfang die personenbezogenen Daten an Dritte (z.B. Reiseveranstalter, 
Hotels, Buchungsplattformen, Akkreditierungsstellen) weiterzugeben. Soweit dabei eine 
Übermittlung der Daten in Drittstaaten erforderlich ist, erfolgt dies bei Vorliegen eines 
Angemessenheitsbeschlusses für das jeweilige Drittland nach Art. 45 Abs. 3 DSGVO oder 
geeigneter Garantien insbesondere nach Art. 46 Abs. 2 c) DSGVO oder auf der Grundlage 
von Art. 49 Abs. 1 c) DSGVO.  
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Die Datenverarbeitung erfolgt, solange sie für die angegebenen Zwecke (bspw. die Erfüllung 
der vertraglichen Verpflichtungen) erforderlich ist, ggf. auch über den Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen hinaus, es sei denn, das berechtigte Interesse des ZDF entfällt. 
Danach werden die Daten gelöscht.  
 
Der Vertragspartner wird die betroffenen Beschäftigten über die Übermittlung der Daten an 
sowie die beschriebene Datenverarbeitung durch das ZDF informieren.  
 
Von der Datenverarbeitung des ZDF betroffene Personen können bei Vorliegen der 
gesetzlichen Voraussetzungen nach Art. 15 DSGVO Auskunft über ihre vom ZDF 
verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen und sich zur Wahrnehmung ihrer Rechte 
nach Art. 16 – 18 sowie 20 DSGVO an den Datenschutzbeauftragten des ZDF (E-Mail: 
datenschutz@zdf.de; Postanschrift: ZWEITES DEUTSCHES FERNSEHEN, ZDF-Straße 1, 
55127 Mainz) wenden. Verantwortlicher im Sinne der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen: Intendant Dr. Norbert Himmler (Postanschrift: ZWEITES DEUTSCHES 
FERNSEHEN, ZDF-Straße 1, 55127 Mainz). 

Soweit die personenbezogenen Daten auf der Grundlage von berechtigten Interessen 
gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO verarbeitet werden, besteht das Recht, gemäß Art. 21 
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten einzulegen, 
soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Hierzu 
können Sie sich ebenfalls an den Datenschutzbeauftragten des ZDF wenden (E-Mail: 
datenschutz@zdf.de; Postanschrift: ZWEITES DEUTSCHES FERNSEHEN, ZDF-Straße 1, 
55127 Mainz). 

Darüber hinaus können Personen, die der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt, das Recht der 
Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Art. 77 DSGVO beim 
Rundfunkdatenschutzbeauftragten (E-Mail: kontakt@rundfunkdatenschutz.de) geltend 
machen.  
 
Der Vertragspartner wird die betroffenen Beschäftigten auch über die zuvor genannten 
Rechte und Ansprechpartner informieren.  
 
9. Sanktionslistenprüfung 
 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei Erbringung der Leistung alle geltenden nationalen, 
europäischen und internationalen Sanktions- und Embargobestimmungen, einschließlich 
sog. Terrorlisten, zu beachten, insbesondere solche, die durch die Vereinten Nationen, die 
Europäische Union und die Bundesrepublik Deutschland erlassen wurden. 
  
Der Auftragnehmer bestätigt ausdrücklich, weder national noch international auf einer 
Sanktions- oder sog. Terrorliste (z.B. OFAC-Sanktionsliste, UN-Sanktionsliste, EU-
Sanktionsliste etc.) aufgeführt und nicht mit wirtschaftlichen oder rechtlichen 
Beschränkungen belegt zu sein. 
 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich weiter, weder direkt noch indirekt mit natürlichen oder 
juristischen Personen zusammenzuarbeiten, die auf einer nationalen oder internationalen 
Sanktionsliste oder sog. Terrorliste stehen, insbesondere solchen der EU, der UN, der OFAC 
oder anderer zuständiger Behörden. Der Auftragnehmer wird regelmäßig prüfen, ob 
einerseits seine Mitarbeiter, andererseits - soweit zulässig bzw. genehmigt – seine 
Subunternehmer oder an der Leistungserbringung beteiligte Dritte auf einer solchen Liste 
geführt werden und letzteren eine entsprechende Verpflichtung vertraglich auferlegen. 
 
 

mailto:datenschutz@zdf.de
mailto:datenschutz@zdf.de
mailto:kontakt@rundfunkdatenschutz.de
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Der Auftragnehmer wird das ZDF unverzüglich informieren, wenn ihm bekannt wird oder er 
Grund zu der Annahme hat, dass einerseits er selbst oder seine Mitarbeiter, andererseits - 
soweit zulässig bzw. genehmigt - seine Partner, Subunternehmer oder die an der 
Leistungserbringung beteiligten Dritten gegen die in Absatz 1. genannten Sanktionen 
verstoßen haben oder dies beabsichtigen und letzteren eine entsprechende Verpflichtung 
vertraglich auferlegen. 
 
Das ZDF ist im Falle eines Verstoßes gegen die obigen Bestimmungen berechtigt, den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist außerordentlich zu beenden. Die 
Geltendmachung weiterer Ansprüche bleibt unberührt. 
 
 
10. Vertragsänderungen/Teilunwirksamkeit 
 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung der Schriftformabrede selbst.  
 
 
 
 


